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Mit Wechselstrom - Induktoren betriebene
Zugstabeinrichtung, Bauart L. Martin.

Von L. Kohlfürst.
s

(Schluss.)

Alles zusammengefasst erfüllt der nach Abb. 5 und 6

angeordnete elektrische Teil der Zugstabeinrichtung die
nachstehenden Bedingungen :

1. Die jedesmalige Freigabe, eines Zugstabes ist nur
mit Zustimmung und Beihilfe der Nachbarstation möglich ;

2. nach regelrechter Aushebung eines Stabes kann
kein zweiter mehr ausgehoben werden, bevor nicht der
erste wieder richtig hinterlegt worden ist, d. h. nur einem
einzigen Zug kann mittels eines Zugstabes die Fahrerlaubnis
erteilt werden, weshalb Gegen- wie Nachfahrten
ausgeschlossen erscheinen ;

3. derselbe Schutz besteht auch hinsichtlich der bloss
auf der Strecke verkehrenden Züge ;

4. so lange ein Zug noch nicht ausgefahren ist, kann
die erteilte Fahrerlaubnis durch Rückforderung des
Zugstabes und Hinterlegung (Blockung) desselben
zurückgenommen werden.

Ausfahrsignalhebel in den gewöhnlichen Siemensschen
Streckenblockanlagen zur Anwendung kommen. Ausführung
und Wirkungsweise der Handschiebersperre lassen die Abb.
7 bis 10 ersehen, wo die gleichen Teile mit denselben
Buchstaben bezeichnet sind, wie in Abb. 5 und 6. In den
beiden letztern Abbildungen erscheinen übrigens die
betreffenden Einzelheiten nur schematisch angedeutet, während
die Abb. 7 bis 10 die wirkliche Ausführung der Vorrichtung

in i/4 ihrer natürlichen Grösse ersichtlich machen.
Auf der festen Achse O sind die drei Hebelstücke A, B
und P drehbar, von denen A und P durch den Arm Ax
und eine Feder/ verbunden sind. Solange die in Abb. 7
dargestellte Grundstellung herrscht, liegt das Fussende /
der Blockstange k des Sperrfeldes vor dem an den
Handschieber H festgeschraubten Backen iv, und eine Verschiebung

von H nach rechts behufs Aushebung eines Stabes
ist hierdurch unmöglich gemacht. Bei dieser „geblockten"
Lage wird das Stück P durch die Feder F mit seinem
rückwärtigen Daumenansatz Pt an den im Werke fest
angebrachten Anschlagstift n gepresst, während der klinken-
förmige Hebel A sich infolge des Druckes ber beiden Federn
F und / mit seinem obern Ende gegen eine Ansatzplatte
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Abb. 7 bis 10. Durchbildung der Schiebersperre. — Masstab 1 : 4.

Zu diesen Bedingungen zählen noch die nachfolgenden
vier, welche vermittels der mechanischen Sonderanord-
gungen erfüllt werden :

a) Das Einlegen eines falschen Stabes ist unmöglich ;

b) Das Ausheben eines Stabes auf falschem Wege
wird durch das Sternrad (i\ und ra in Abb. 5 und 6)
verhindert;

c) gleichermassen erfolgt der Schluss der in den
Entriegelungsstromwegen liegenden Kontakte (12, 13 und 14, 15
in Abb. 5 und 6) erst dann, wenn der in den Behälterschlitz

eingebrachte Stab bereits vom Sternrad gefangen ist;
d) durch die das Sperrfeld mit dem Handschieber

verbindende Verschlussvorrichtung (Py und P2 in Abb.
5 und 6) wird es unmöglich, den Schieber nach
jedesmaliger elektrischer Freigabe für die Stabentnahme öfter
als einmal zu benützen.

Diese Schiebersperre, welche einen der wichtigsten
Teile der Gesamtanordnung bildet und schon eingangs
Erwähnung gefunden hat, sichert erst endgültig die oben in
Punkt 2 angezogene Bedingung, indem sie die regelrechte
Benützung des Handschiebers erzwingt. Sie gleicht ihrem
Wesen nach der sogenannten Druckknopfsperre und
Hebelsperre, wie solche in Deutschland grundsätzlich für die

y lehnt, welche an dem Unterteil der Blockstange k
befestigt ist. Der zweiarmige Hebel B besitzt vermöge des
schwereren linksseitigen Armes das Bestreben, sich nach
dieser Richtung hin zu drehen, wird aber daran durch den in
P eingesetzten Federstift sx gehindert, der dem zweiten Arm
von B als Anschlag dient. Erfolgt eine Entblockung des
Sperrfeldes, so geht k hoch, wobei A in die Falle v
einspringt, demzufolge sich die in Abb. 8 dargestellte Lage
ergibt, bei welcher zunächst das Niederdrücken von k,
nämlich eine neuerliche Blockung des Sperrfeldes bezw.
des Handschiebers nicht bewerkstelligt, wohl aber der
Handschieber nach rechts gerückt und ein Zugstab
entnommen werden kann. Wird zu dem Ende H rechts
gezogen, so gelangt der aus zv seitlich vorstehende Rollenstift

Wi unter die Kehle des Stückes P und dreht dieses
so weit seitwärts, bis die Feder F auf der untern Seite
von P wirksam wird und diesen Hebel herumkippt, wobei
P an einen Backen b des Hebels B stösst, welch letzterer
hierdurch so weit nach links gedreht wird, als es der
obere Rand des Handschiebers, gegen den die Feder F
den Hebel B zieht, erlaubt (Abb. 9). Beim Kippen von P ist
die Nase i des Hebels P dem Arm Ay gegenüber gelangt
und hat A aus der Falle v ausgeklinkt. An Stelle von A
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